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1 Produktlinie „21c_betriebswirtschaft“  

 

1.1 Standard „XRechnung“ - KoSIT empfiehlt XRechnung-
Version 3.0.1 ab 01.02.2024 

 

KoSIT (Koordinierungsstelle für IT-Standards) hat eine neue Version zum Standard „XRech-

nung“ veröffentlicht und den Einsatz empfohlen. Zum 01.02.2024 setzt KoSIT die aktuelle 

Version 2.3.1 außer Kraft und empfiehlt keine Nutzung mehr. Ab dem 01.02.2024 setzt Ko-

SIT die Version 3.0.1 in Kraft und gibt zu dieser Version eine Nutzungsempfehlung ab. 

 

Die Wilken Software Group wird die KoSIT-Empfehlung für ihre Produktlinien umsetzen und 

in ihrem Docker-Repository die Version 3.0.1 ab der 3. Kalenderwoche zum Abruf bereitstel-

len via „docker pull“ (z. B. docker pull wlkp5/wds_install:1.2.09). Detaillierte Informationen 

zum Bezug sowie zur Installation der Software werden i.d.R. vom Hersteller bereitgestellt. 

Die neue Version 3.0.1 ist für BITMARCK ERP-Produkte releaseunabhängig nutzbar. 
 
Weitere Informationen finden Sie ergänzend im BITMARCK-Kundenportal „mein.bitmarck.de“ 
unter Software/Zusatzsoftware/ERP-Systeme/Dokumentation. 
 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports für 

das ERP-Basisprodukt bei BITMARCK ist Mark Schilla (Telefon 0201/1766 2679) oder unser 

Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 0800 BITMARCK-

FAX (0800 24862725329) oder E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 

 

2 Zahlungsverkehr Statistik  

2.1 Morbi-RSA SA831/832 

Mit dieser Anwenderinfo möchten wir Sie über eine vorzunehmende Anpassung in der Statis-

tik Satzart 831/832 informieren. 

Mit dem Abrechnungsmonat 10/2022 können zum ersten Mal Schutzimpfungen von Apothe-

ken abgerechnet werden. Eine Differenzierung des Sonder-PZN 17716926 in die äquivalente 

Dokumentationsziffer 89111, 89112 und 89112Y ist nicht sicher möglich. Zur Vereinheitli-

chung der Datenmeldung wurde deshalb das Sonder-PZN 17716926 in Datenfeld 5 (origi-

nale Abrechnungsziffer), der äquivalenten Dokumentationsziffer 89112 zugeordnet. 

 

Damit diese Schutzimpfungen aus Apotheken entsprechend in der SA831/832 angezogen 

werden können, ist folglich ein zusätzlicher Datensatz in der Statistik Administrationstabelle 

"Vorsorgepauschalen administrieren" einzutragen: 
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Dieser Datensatz ist mit „Quelle“ = 3-Schutzimpfungsrichtlinie, dem „BAS GOP“ 

 = 89112, der „Originalziffer/GOP KK“ = 17716926, „gültig von“ = 01.10.2022 und dem Haken 

bei „PZN“ zu setzen bzw. einzutragen. 

 

Ist dies der Fall, dann werden entsprechende Schutzimpfungen bei Vorliegen des Sonder-

PZN 17716926 in den TP3 Daten in der Satzart 831/832 berücksichtigt. 

2.2 Morbi-RSA Datenmeldung der Satzart 111 Berichtsjahr 2023 
und SA110 Berichtsjahre 2020/2021 

Für die kommenden Datenmeldungen zur Ermittlung der Versichertenstammdaten der Satz-

art 111 des Berichtsjahres 2023 im Februar 2024 und für die Datenmeldungen zur Satzart 

110 der Berichtsjahre 2021/2022 im März 2024 wurde das entsprechende PLZ-Verzeichnis 

der Deutschen Postdaten (GV100AD mit Stand GV100 vom 30. November 2023) und wurde 

nun über den ISD Prozess in unserem Haus über das Ticket: 

[PK-603179] ISD-Bereitstellung PLZ / 9312 / 062-063 / ALLE - BMSW-Jira (bitmarck-soft-

ware.de) 

freigegeben.  

 

 

 

Der amtliche Gemeindeschlüssel in der Satzart 111 bzw. SA110 wird mittels der Postleitzahl 

(PLZ) und Ort der Meldeadresse des Versicherten aus dem Informationsstrukturdaten ermit-

telt und entspricht somit den aktuellen Postleitzahldaten. 

Sofern noch nicht erfolgt, bitten wir Sie, die aktuelle Fassung der Postleitzahlendatei zu im-

portieren, damit die korrekte Ermittlung des amtlichen Gemeindeschlüssels sichergestellt ist. 

Organisatorisch haben wir sichergestellt, dass vor Ende der Abgabefrist der SA110 

keine andere Postleitzahlendatei eingespielt werden kann. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden  

Service-Centrum (ISC).  

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 

 

 

https://seproxy.bitmarck-software.de/jira/browse/PK-603179
https://seproxy.bitmarck-software.de/jira/browse/PK-603179
mailto:servicedesk@bitmarck.de
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3 Beiträge 

3.1 Elektronische Unbedenklichkeitsbescheinigung 

3.1.1 Kein Dateiimport vor Release 24.90.p03 möglich 

Zum Jahreswechsel ist das neue Datenaustauschverfahren zur elektronischen Übermittlung 

von Unbedenklichkeitsbescheinigungen gestartet. 

Im Oktober wurden vom GKV-Spitzenverband noch Änderungen an den Schemadateien für 

eingehende Datensätze vorgenommen. Diese Änderungen wurden nicht in BIT-

MARCK_21c|ng übernommen.  

Diese Abweichung führt dazu, dass eingehende Datensätze vom ImportUnbedenklichkeits-

BescheinigungBatch als nicht schemakonform erkannt würden und eine Verarbeitung nicht 

möglich wäre. 

Bis heute sind in diesem Verfahren keine Dateien von Arbeitgebern bei der BITMARCK Ser-

vice GmbH eingegangen. 

Eine Softwarekorrektur wird mit Release 24.90.p03 ausgeliefert, die Marktfreigabe erfolgt am 

31.01.2024. Sollten vorher Dateien eingehen, wird die BITMARCK Service GmbH die Weiter-

leitung bis zum 31.01.2024 aussetzen.  

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden  

Service-Centrum (ISC).  

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 

 

mailto:servicedesk@bitmarck.de

